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Wartefristen für Amateure (Senioren) Saison 2008-2009    (Stand 01.05.2007) 
Die Tabelle gibt eine Übersicht über die bei Wechseln von Amateurspielern und -spielerinnen 
geltenden Wartefristen. Voraussetzung für die Erteilung einer Spielberechtigung ist die Vorlage der 
vollständigen Unterlagen. Die Erteilung einer Spielberechtigung vor Antragseingang bei der WFLV-
Passabteilung ist ausgeschlossen. 

 

  Spielberechtigung für Pflichtspiele 

Abmeldung Antragseingang Zustimmung Nichtzustimmung 

Wechsel-
periode I 

 
01.01. 

bis 
30.06. 

1.07. bis 31.08. Antragseingang, frühestens 1.07. 
ab 1.11. bzw. 6 Monate nach 

letztem Spiel 

1.09. bis 31.01. 
1.01. bzw. 6 Monate nach letztem 

Spiel 
6 Monate nach letztem Spiel 

1.02. bis 30.06. 
1.07. bzw. 6 Monate nach letztem 

Spiel 
1.11. bzw. 6 Monate nach 

letztem Spiel 

Wechsel-
periode II 

 
01.07. 

bis 
31.12. 

1.01. bis 31.01. Antragseingang, frühestens 1.01. 

6 Monate nach letztem Spiel 
1.02. bis 30.06. 6 Monate nach letztem Spiel 

1.07. bis 31.12. 
1.01. bzw. 6 Monate nach letztem 

Spiel 

 
Hinweise 
 
Wir unterscheiden die Wechselperioden I und II: 
 
1. Wechselperiode I: Abmeldung vom 01.01. bis 30.06. 

 Die Zahlung einer Vereinswechselentschädigung ist nur in diesem Zeitraum wirksam. 
 Eine nachträgliche Zustimmung zum Vereinswechsel ist nur bei Antragseingang vom 01.07. bis 

31.08. wirksam. 
 Eine nachträgliche Zustimmung zum Vereinswechsel bei Antragseingang vom 01.09. bis 31.01 ist 

nicht wirksam. Die Entschädigung wurde vergeblich gezahlt. 
 
2. Wechselperiode II: Abmeldung vom 01.07. bis 31.12. 
 Die Zahlung einer Vereinswechselentschädigung ist in diesem Zeitraum nicht wirksam.  

 Eine nachträgliche Zustimmung zum Vereinswechsel ist nur bei Antragseingang vom 01.01. bis 
31.01. wirksam. 

 Eine nachträgliche Zustimmung zum Vereinswechsel bei Antragseingang vom 01.02. bis 30.06 ist 
nicht wirksam. 

 
Freundschaftspiele 

Die Spielberechtigung für Freundschaftsspiele kann jederzeit ab Antragseingang der vollständigen 
Unterlagen erteilt werden. 
Ausnahme: Verbandsstrafen stehen an. 
 
HJS, 01.05.2007 
 
 
 


